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Polizei -Verordnung,
betreffend die Ausübung des Friffer -,

Barbier - und Haarschneide -Gcwcrbcs.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 Über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen LandeS-
teilen und der 88 143 und 144 des Gesetzes über
die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883
wird mit Zustimmung des Magistrats für den
Umfang des Volizcibezirks der Stadt Wiesbaden
folgende Polizei -Verordnung erlassen.

81 .
Die Frisier -, Barbier - und Haarschneidestuben

müssen stets peinlich sauber und staubfrei gehalten
werden . Sic dürfen weder als Schlafstellen , noch
zum Kochen benutzt werden ; auch dürfen in den¬
selben Hunde und Katzen nicht gcbalten werben.

In jeder Frisier - pp . Stube muß ein mit
Wasser gefüllter Spucknapf an leicht zugänglicher
Stelle vorhanden sein.

8 2.
Barbiere und Friseure müssen sich bei Aus¬

übung ihre « Berufs größter Sauberkeit befleißigen.
Sie müssen stets saubere , leicht waschbare Über¬
kleider tragen und vor Bedienung jedes Kunden
sich die Hände gründlich waschen.

Zu diesem Zweck must in jedem Geschäftrlokal
eine für das Personal leicht zugängliche Wasch-
gelegeuhcit mit stets frischem Wasser , sowie die
nötige Anzahl reiner und trockener Handtücher zum
Abtrockuen der Hände vorhanden sein.

8 3.
Für jeden Kunden müssen reine , seit der letzten

Reinigung noch nicht benutzte Tücher oder frisches
Seidenpapier , das nach dem Gebrauch zu ver¬
nichte» ist, verwendet werden . Kopfballer sind vor
jedesmaligen Gebrauch niit einem reinen Tuch oder
ebensolchem Papier zu belegen.

8 4-
Die Verwendung von Schwämmen und Puder¬

quasten , sowie die gemeinsame Benutzung von
Bartbinden , Rasierpinseln , Kopfwalzen und Bart¬
bürsten zum Aufträgen von Flüssigkeiten oder
Pomade ist verboten.

8 5.
Sämtliche Geräte müssen stets sauber gehalten

werden . Sie sind daher nach jeder Benutzung
sofort zweckentsprechend und gründlich zu reinigen.

8 6.
Personen , die an einer Haut - oder Haar¬

krankheit oder an einer übertragbaren Krankheit
leiden oder eiternde Wunden an den Händen
haben , dürfen dar Barbier - , Frisier - und Haar-
schneidc-Gcwcrbe nicht ausüben.

8 7.
Personen , die an einer Haar - oder Haut¬

krankheit der sichtbaren Körperteile , an Ungeziefer
oder an einer ansteckenden Krankheit leiden , dürfen
in öffentlichen Barbier - pp . Stuben nicht bedient
werden.

Tücher und Geräte , die bei der Bedienung
solcher Personen außerhalb der Geschäftsstuben
verwendet worden sind , müssen , bevor sie wieder
in Gebrauch genommen werden , in Sodalösnng
ausgekocht oder wenn dies nicht angängig (wie bei
Bürsten ) mit heißem 2°/- igen Sodawasser gründlich
ausgewaschen werden.

8 8.
Verletzungen , die beim Rasieren oder Haar¬

schneiden entstehen , dürfen nicht mit dem Finger
berührt oder mit blutstillenden Schwämmen oder
Stisten u . a . behandelt werden . Vielmehr ist die
Blutung nur durch längeres Andrücken von reinen
Wattebäuschen zu stillen.

8 9.
Ein leicht lesbarer Abdruck dieser Polizei-

Verordnung muß in jeder Frisier -, Barbier - oder
Haarschneidestnbe an einer bellen , dem Publikum
bequem zugängigen Stelle angebracht sein.

8 io.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

seitens solcher Personen , welche das Frisier - ,
Barbier - oder Haarschneidegewerbc betreiben , oder
m demselben beschäftigt sind , werden , soweit nicht
schärfere Strafbestimmungen Platz greifen , mit
einer Geldbiiße bis zu 30 Mark , an deren Stelle im
Unocrmögenssalle entsprechende Haft tritt , bestraft.

8 11.
Diese Polizei -Verordnung tritt mit dem 1. April

1904 in Kraft . *
Wiesbaden , den 12. März 1904.

Der Königliche Polizei -Präsident:
v . Scheint.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen

die Bestimmungen der Polizei -Verordnung von,
1. August 1889 dadurch vorgekonimcn , daß ans
Grundstücken Eutwässcruiigs - Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Geuebmiguug ausgeführt worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Veränderuiig einer GrundstückS-
Eniwässeruna oder einesTeilsderselben,einschließlich
der oberirdischen Anlagen nur ans Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden ^bcstraft , auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 2. Avril 1904.
Der Polizei -Präsident : v , SchkNck.

Polizei -Verordnung,
betreffend

di « Abänderung der Vichmarkt -Ordnung
vom 12 . März 1» 84.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über btt
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes-
teilcn und der 88 146 und 144 des Gesetzes über
die allgemeine Landesverwaltuna vom 30 . Juli 1883
wird mit Zustimmung des Magistrats für den
Polizei -Bezirk der Stadt Wiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die Viehmarkt -Ordnung vom 12 . März 1884
erhält die ans Nachstehcirdem ersichtliche abgcänderte
Fassung:

8 1. Montags , Mittwochs und Freitags in
jeder Wache findet auf dem Viebhose Viebmarkt
statt . Fällt ans einen dieser Tage ein gesetzlicher
Feiertag , so fällt der Viehmarkt ans.

8 2. Im Bedürfnissalle kann die Polizeibe¬
hörde im Elnverständnis mit dem Maaistrat be¬
sondere Vielnnärkte abhalten lassen . Die Abhaltung
eines solchen Marktes wir » jedesmal im amtlichen
Organe für die Stadt Wiesbaden zur öffentlichen
Kenntnis gebracht.

8 3 . Der Markt für Kälber und Schafe be¬
ginnt um 11 Uhr , derjenige für Schweine um
11 ' /« Uhr und derjenige für Großvieh um ll 1/* Uhr
vormittags . Der Beginn der Märkte wird durch
ein Glockenzeichen bekannt gegeben.

8 4 . Das Betreten der Marktplätze und
der Markthallen ist den Käufern vor Beginn des
Markte ? , den Händlern jedoch bis eine halbe Stunde
vor Anfang des Marktes untersagt.

8 5 . Vor Anfang des Markte « ist der Handel
mit Vieh , auch unter den Handelsleuten selbst , im
Schlacht - und Viehhofe verboten , bis znm Schluffe
des Marktes ober der Verkehr mit Vieh allein auf
die Schlachthaus -Anlage beschränkt.

8 6 . Nach Schluß des Marktes , um 1 Uhr
Nachmittags , steht cs jedem frei , das aus den
Markt ausgetricbene Vieh dorten ferner feil zu
halten und dasselbe , mit Ausnahme des in 8 7 ge¬
dachten Schlachtviehes , zum Verkauf oder Tausche
in die Stadt zu verbringen.

8 7 . Die Viehhändler dürfen Schlachtvieh nur
im Vichhofe verkaufe » , ( cfr . 8 6 ) Es ist nicht
gestattet , solche« Vieh zuni Zwecke des Verkaufs
oder des Tausches in die Stadl zu bringen.

8 8. Beim Eintreiben von Vieh auf den
Markt ist daselbst unter genauer Angabe der Zahl
der Stücke Vieh , bei dem von der Gemeindebehörde
dazu bestellten Beamten ein Schein zu lösen und
an den Marktmcister oder dessen Vertreter abzu¬
liefern.

Die nach § 2 der Gebührenordnung für die
städtische Schlachthaus - und Webhofs -Anlage vom
13 . Februar und 5 . März 1895 zu entrichtende
Auftrieb - und Beschaugebühr berechtigt zum Ver¬
kauf des Viehes auf der Schlachthausanlage nach
den Bestimmungen der Marktordninig.

Die Zahl her bis znm Beginn des Marktes
zugeführten Tiere wird auf einer Tafel amtlich
bekannt gemacht.

8 9. Den Anordnungen des Schlachthaus¬
direktors , Marklmeisters oder deren Vertreter ist
pünktlich Folge zu leiste » . Dieserhalb und mit
Bezug auf die allgemeine Ordnung in der Schlacht-
hausanlage wird auf die besonders erlassene Polizei-
Verordiiuna und Schlachthaus -Ordnung , betreffend
den Betrieb daselbst , hingcwiesen.

8 10 . Aus den Markt darf nur gesundes
Vieh gebracht werden . Es unterliegt älles zu
Markt gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau
(cfr . ß 17 des Nelchsviebseuchengesetzes vom
1. Mai 1894 ). [31. G . Bl . 1894 , S . 4091.

8 11 . Diese Verordnung tritt am 1. März
1904 irr Kraft.

Z 12 . Sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen böhcre Straferr verwirkt sind , werde»
Uebcrtrctungen dieser Vorschrislcn mit Geldbuße
bis zu 9 Mark und im Falle des Unvermögens
mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft . *

Wiesbaden , de» 4. Februar 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Scheint.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Atterhöchsteu

Verordnnug über die Polizei -Verwaltung i» den
nenerworbencn LandcSteilcii vom 20 . Sept . 1867
und der 88 143 und 144 des Gesetzes über die all¬
gemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883 wird
mit Zustimmnng des Magistrats nachstehende , mit
dem Tage der Veröffentlichung in Kraft tretende
Polizei -Verordnung erlassen:

Da « Grundstück Emsersiraße 2 scheidet durch
Verlegung der Grenze der geschlossenen und offenen
Bauweise bis an das Grundstück Emicistraße 4
aus dem im 8 51 der Baiipolizci -Verordnnna vom
18 . November 1895 unter A bezeichneten Bezirk im
Gebietsteil 1 aus . Für das Grundstück wird die
geschloffene Bauweise zuaelassen . *

Wiesbaden , den 27. April 1904.
Der Polizei -Präsident : v Schenck.

Bekauutmachnng.
Um auch den in der Woche den Tag über durch

ihre BerusSgeschäfie i » Anspruch aenommene»
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der Königlichen Gewerbc-
Jnspektio » zu geben , finden für die Königliche
Gewerbe -Inspektion zu Wiesbaden besondere
Sprechstunden am 1. und 8. Sonntag jeden
Monats , vormittags von 11 ' /, bis mittags 1 ' / , Uhr
und am Sonnabend der 2. und 4 . Woche jeden
Mona !? , nachmittags von 5 1/* bis 7 " , Ubr in
deren Geschäftslokal , Bismarckring 14,1 , hier statt.

Wiesbaden , de» 8. Avril 190-4. *
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Ausführungs -Bestimmungen betreff , den
tz 17 der Polizei - Verordnung über den
Verkehr mit Kuhmilch vom 24 . Nov . 1803

Auf Grund des 8 1" der Polizei -Verordnung
vom 24 . November 1903 wird Nachstehendes
bestimmt:

1. Soweit nach 8 17 genannter Verordnung
für die Gcwinnuugs - und Verkaufsstättcn der in
Absatz 1 genannten Art von Milch die tierärztliche
Überwachung des Betrieber und des Gcsundheiis-
zustandeS der Kühe , die Untersuchung der letzteren
vor der Einstellung , Tuberknlinimpfungen und
periodischen Nachuntersuchungen der vorhandenen
Vichbesiändc in Frage kommen , müssen dieselben
durch de» für de» Aufstellungsort der Tiere bczw.
für die BetricbSstätten jeweilig dienstlich zuständigen
beamteten Tierarzt vorgenommen werden . Für
die Kreise Wiesbaden Stadt und Land ist » eben
dem DepartemenlStierarzte auch der jeweilige amt¬
liche Assistent desselben tz . Zt . Herr Tierarzt
Büchern ) für diese Überwachungen , Untersuchungen
und Impfungen zuständig.

2 . In den GewinnungSstätten der Kiuder-
milch n . s. w . ist von dem Besitzer oder Vertreter
desselben ein Verzeichnis der vorhandenen Kühe
nach Formular A *) zu führen , in welches von ihm
die Spalten 1—4 alsbald nach der Einstellung des
Tieres aewisienhaft und sorgfältig cinzutragcn sind.
Diese « Buch ist dem kontrollierenden Tierärzte bei
jeder Aleviston , Impfung u . s. w . zur Ausfüllung
der bezüglichen Kontrollvermerke in die betreffenden
Spalten vorznlegen.

3 . Der mit der Kontrolle betraute beamtete
Tierarzt bat seinerseits , abgesehen von den nach
jeder Kontrolle vorzunehmenden Eintragungen i»
die entsprechende » Spalte » des Vichverzeichniffe «,
jede von ihm mit dem Ergebnis der Tnberkuloje-
freihcit vorgenommeiic Tuberkulinimpfnnq in eine
von ibm zu führende , seinen ganzen Dienstbezirk
iilnfaffcndc und fortlaufend zu »ummerierende
Liste (Formular 8 * ) cinzntragen . Auch ist er
gehalten , die Nummer , unter welcher das geimpfte
Tier in dieser Liste zur Eintragung kommt , in
Spalte 7 des Viehverzeichniffes der Milch -Gewin-
nungsstätte zu vermerken.

4. Jede erstmalig mit dem Ergebnisse der
Tuberkulosefreiheit geimpfte Kuh ist mit einer
innerhalb des Kontrollbczirks desselben beamteten
Tierarztes in fortlaufender Reihe zu nummcrieren-
ven Ohrmarke zu versehen , deren Ziffer von dem
Biebbcsitzer oder dessen Vertreier in Spalte 8 de»
Viehverzeichniffes , von dem beamteten Tierarzte in
Spalte 7 seiner Jmpfkoutrollc <L ) einzntragen ist.

5 . Stirbt eine der unter Ohrmarkcnkontrolle
stehenden Kühe , oder wird eine solche zum
Schlachte » , bezw. zu aiiderweiten al » zur Kinder-
milcherzcugung bestimmten Zwecken verkauft bezw.
abgegeben , so ist ihre Ohrmarke von dem Besitzer
oder dessen Stellvertreter zu entfernen und an den
zuständigen beamteten Tierarzt abznlicfern.

In diesen Fällen ist der Tag und Grund des
Abgangs von dem Besitzer des Tieres oder dessen
Stellvertreter in Spalte 11 des Viehverzeichniffes
alsbald zu vermerken.

6 . Erweist sich eine unter Ohrmarkcnkontrolle
stehende Kuh bei einer der alljährlich zu wieder¬
holenden Impfungen tnberknloscverdächtig , so hat
der zuständige beamtete Tierarzt die Ohrmarke als¬
bald zu entfernen und wie die unter 5 erwähnten
Marken anfznbewahrcn.

7 . Geht eine Ohrmarke verloren , so ist dem
zuständigen beamicten Tierarzte alsbald Anzeige
zu erstaltcn , welcher nach Prüsuiig de« Sachverhalts
an der Hand der beiden Kontrollbücher eine ander¬
weite Marke zur Anwendung bringen kann . *

Wiesbaden , den 16. Januar 1904.
Der Polizei -Präsident : V. Schenck.

*)  Diese Formulare sind bei der Königlichen
Polizei -Direktion , Friedrichstraße 32 , auf Zimmer 24
zu haben.

Bekanntmachung.
Unter dem Titel „Alkohol -Merkblatt " ist

im Kaiserlichen Gesundheitsamt eine Schrift aus¬
gearbeitet worden , welche den Zweck verfolgt , weile
Kreise der Bevölkerung über die Gefahren , welche
der übermäßige Gciinß geistiger Getränke im Ge¬
folge bat , i» gemeinsaßlicher Weise auszuklären und
zu belehren.

Diese « Merkblatt ist im Verlage von Julius
Springer in Berlin IV., Monvijonplatz 3,
sowohl in Form eine « Schriflchens als auch in
Plakalform erschienen.

Die Heftaurgabe foflet bei Abnahme von
100 Exemplaren 3 Mk . und von 1000 Exemplaren
25 Mk.

Die PlakatanSgabe , die sich vorzugsweise zur
Verwendung in Fadriken » na amtlichen Dicnst-
rüumen vp . eignet , foftet bei Abnahme eines Exem¬
plars 10 Pf ., bei Abnahme von 100 Exemplare»
6 Mk . und von 1000 Exemplaren 50 Mk.

Beide Ausgaben sind von der vorgenannten
Firma zu beziehen . *

Wiesbaden , den 16. Mai 1904.
Der Polizei -Präsident. I . V .: Falcke.

Bekanntmachung.
Es wird wiederholt daraus aufmerksam ae-

niacht , das ; daS Betrete »» der Wiese »» nicht
statthaft ist.

Das Feldjchiitzversonal ist angewiesen worden,
Übertretungen zwecks Bestrafung zur Anzeige zu
dringen . *

Wiesbaden , den 29. Avril 1904.
Der Magistrat«

Bekanntmachung.
Zur Warnung de» Publikums vor Über¬

tretungen werde » nachstehend die den Schutz de»
Waldes vor Bränden bezweckenden Strasbestim»
mungcil hiermit zur öffentliche » Kenntnis gebracht:

a ) 8 368 Nr . 6 des Reichsstrafgesetzbuches.
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk . oder mit Hast

bis zu 14 Tagen wird bestraft , wer a » gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden , oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäuden oder seuerfangeuden
Sachen Feuer anzündet.

b ) 8 44 des Feld - und Forstvolizeigesetze»
vom 1. April 1880.

Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk . oder Haft bi»
zu 14 Tagen wird bestraft , wer

1 . mit miverwahrtem Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weise nähert,

2 . im Walde brennende oder glimmende
Gcgensiände fallen läßt , fortwirft oder un¬
vorsichtig handhabt,

3 . abgesehen von den Fällen de» 8 368 Nr . k
de« Strafgesetzbuches im Walde oder in
gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne
Erlaubnis de« Ortsvorstehers , in dessen
Bezirk der Wald liegt , in Königliche » Forsten
ohne Erlaubnis der zuständigen Forst-
beamten Feuer anzündet , oder da » gestatteter
Maße » angezündete Feuer gehörig zu beaus-
sichtigen oder ausznlösche » unterläßt,

4. abgesehen von den Fällen des 8 860 Skr. Ist
des Strafgesetzbuches bei Waldbränden , von
der Polizeibehörde , dem Ortsvorsteher , oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesitzer
oder Forstbcamten zur Hilfe aufgesordert,
keine Folge leistet , obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachteil»
genügen konnte.

c ) RcgierungS -Polizei -Verordnung vom
4. März 1889.

Mit Geldstrafe bis zu 10 Mk . im Unvermögens¬
falle mit verhältnismäßiger Haft wird bestraft,
wer in der Zeit vom 1b . März bis 1 . Juni in
einem Walde außerhalb der Fahrwege Zigarren
oder aus einer Pfeife ohne verschlossenen Deckel
raucht . *

Wiesbaden , den 8. März 1904.
Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege zwischen der 2 . u . 4 . Ge¬

wann „Rechts dem Schierstcinerweg " , Lagcrb.

No . an der Erbacherstrabe , soll der auf

dem Plane ' mit a , b , o, d bezeichnen Teil eingk»
zogen werden.

Dieses Vorhaben wird gemäß 8 57 de? Zu-
ständigkeitsgesetzes vom 1. August 1893 mit dem An«
fügen hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
daß Einwendungen hiergegen innerhalb einer mit
dem 18 . Mai d. I . beginnenden Frist von vier
Wochen bei dem Magistrate schriftlich eirrznreichen
oder im Rathause , Zimmer No . 45 , zum Protokoll
zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Einsicht aus . *

Wiesbaden , den 2. Mai 1904.
Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Samstag , den 28 . Mai d. I . , vornrit»

tags 11 Uhr , soll ein der Stadtgcmcinde Wies¬
baden gehöriger , an der Mühlgaffe belegener
Bauplatz von ca. 3 »r 14,75 qm Flächcngchalt,
im Rarhause vier , aus Zimmer Na . 42 , zum dritten
und letzten Male öffentlich meistbielend versteigert
werden.

Die Ziischlagscrteilung wird vom Magistrat
beider Stadtverordneten -Versammlnng befürwortet
werden , wenn ein Gebot von mindestens 4000 Mk.
pro Rute eingelegt wird.

Die Bedingungen und eine Zeichnung liegen
auf Zimmer No . 44 , im Rathause während der
Vormittagsdicnststunden zur Einsicht aus . *

Wiesbaden , den 9. Mai 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Er wird hiermit zur Kenntnis der beteiligten

Grundbesitzer gebracht , daß nach Beschluß der Land»
wirtichaftskammer für den diesseitigen Negierung «-
bczirk auf Grnnd des § 18 de? Gesetzes vom
30 . Juni 1894 ( G . S . S . 126 ) von den beitrags¬
pflichtigen land - und forstwirtschaftlich genutzten
Grundilücken deS KammcrbezirkS ' /« "/» des Gruud-
stcuerreinertrags als Beitrag zur Kammer zu er¬
heben sind . Nach de» gesetzlichen Bestimmungen
ist der Beitrag von einem Grundsteuerreincrtrag
der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke von
20 Taler » oder mehr zu entrichten . Es werden
den betreffenden Grundeigentümern daher in den
nächsten Tagen besondere AuforderungSzettel zu-
gcstclll werden , worauf die Beträge innerhalb
8 Tagen an die städtische Steuerkasse , Rathaus,
Ziminer No . 17 , abzufübren sind.

Die Beschwerden gegen die eiiigesorderten Be¬
träge sind innerhalb 2 Wochen nach Zustellung der
Zahlungsaufforderung an den Vorstand der Land-
wirtschastskammer zu rlchien , der über dieselben zu
beschließen hat . *

Wiesbaden , de» 10. Mai 1904.
Der Magistrat,



Kette 2 . 25 . Mai 1904. Amtliche Anzeigen des Miesbade «er Tagblatts. 6 . Jahrgang . Uo . 41.

I . Vielnnarkt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: I. Qualität. . 60 Kg.n. „ . . so ..
Kühe- I. . . . 50 ..

II. „ . . 50 „
Schweine. 1 „
Mast-Kälber. 1 "
Land-Kälber. 1 „
Hammel . 1 „

2. Fruchtmarkt.
Hafer . 100 Kg.
Stroh . 100 „
Heu. 100 „

8. Viktualienmarkt.
Eßbuttcr . 1 Kg.
Kochbutter . 1 „
Eier . 25 St.
Trinkeier. 1 „
Haudkäse. 100 „
Fabrikkäse. 100 „
Eßkartoffeln. 100 Kg.
Eßkartoffeln. 1 „
Neue Kartoffeln . . . 1 „
Zwiebeln. 60 „
Zwiebeln. l „
Knoblauch . 1 „
Erdkoblrabi. 1 „
Rothe Rüben . . . . 1 „
Weihe Rüben . . . . 1 „
Gelbe Rüben . . . . 1 „
Kl. gelbe Rüben . . . 1 Gbd.
Rettich. 1 St.
Treibrettich. 1 Gbd.
Radieschen. 1 ..
Spargel . 1 Kg.
Suppenspargel. . . . 1 „
Schwarzwurzel. . . . 1
Meerrettich. 1 St.
Petersilien . 1 Kg.
Lauch . 1 St.
Sellerie . 1 „
Kohlrabi . 1 Kg.
Feldgurken . 1 St.
Treibgurkcn. 1 „
Eimnachgurkcn. . . . 100 „
Kürbis. 1 Kg.
Tomaten . 1 „
Grüne dicke Bohnen. . 1 „
Grüne Stg.-Byhnen. . 1 „
Grüne Buschbohnen. . 1 „
Grüne Prinzehbohncn. 1 „
Grüne Erbsen ohne Schale 1 „
Grüne Erbsen mit Schale 1 „
Zuckerschoten. 1 „
Weißkraut . 50

Die Preise der Lebensmittel und la »tdwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden
waren nach den Ermittelungen des AccileanitcL vom 14. bis einschl. 20. Mai 1904- folaende:

Niedr.
Preis.

J6 H

70

höchst.
preis.

'1b
Weißkraut . . . .
Weihkraut . . . .
Notbkraut . . . .
Rotbkrout . . . .
Wirsing.
Blumenkohl(hiesiger)
Blumenkohl(ausländ.)
Rosenkohl . . . .
Grün-Kohl . . . .
Römisch-Kohl . . .
Kopfsalat.
Endivien.
Spinat.
Sauerampfer . . .
Lattich-Salat . . .
Feldsalat.
Kresse.
Artischocke. . . .
Nabarber. . . .
Ehäpfcl.
Kochäpfel.
Eßbirnen.
Kochbirnen . . . .
Quitten.
Zwelschen.
Kirschen.
Kirschen, Rhein. Herz-
Kirschen, Sauer- . .
Pflaumen.
Mirabellen . . . .
Reineclauden . . .
Pfirsiche.
Aprikosen.
Apfelsinen . . . .
Zitronen.
Melonen.
Ananas.
Kokosnüsse. . . .
Bananen.
Feigen.
Datteln.
Kastanien.
Wallnüsse.
Haselnüsse . . . .
Weintrauben(rheinische
Weintrauben(südländ.)
Stachelbeere» . . .
Johannisbeeren. . .
Himbeeren . . . .
Heidelbeeren. . . .
Prcißelbecren . . .
Gartenerdbeeren . .
Walderdbeeren. . .

4. Fifchmark
Aal (lebend) . . .
Hecht(lebend) . .
Karpfen(lebend) .
Schleie(lebend) .

Wiesbaden, den 20. Mai 1904.
Staats - und Gemeindesteuer.
Die Steucrzettel für das Rechnungsjahr1904

werden soeben ausgetragen.
Die Erhebung' der1. Rate(April, Mai, Juni)

erfolgt vom 24. Mai ab straßenweise nach dem aus
dem Steuerzettel angeaebencu Hebeplan. Die Hebe-
tagc find nach den Anfangsbuchstaben der Straßen
wie folgt festgesetzt(die auf dem Steuerzettel an¬
gegebene Straße ist maßgebend):

A und B am 24., 25. u. 26. Mai,
C, D, E, F, G am 27., 28. u. 30. Mai,
H, J, K am 31. Mai, 1. u. 3. Juni,
L, M, N am 4., 6. u. 7. Juni.
O, P, Q, R am 8., 9. u. 10. Juni,
S, T, U, Y am 11., 13. u. 14. Juni.
W, Y, Z und außerhalb des Stadtberings

am 15., 16. u. 17. Juni.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorqeschricbcuen Hebetage benutzen, nur daun
ist rasche Beförderung möglich.

Das Geld, besonders die Pfennige, sind genau
abznzählen, damit Wechseln an der Kasse ver¬
mieden wich. *

Wiesbaden , den 19. Mai 1904.
Städtisch« Steuerkasse»

Rathaus, Erdgeschoß, Zimmer No. 17.

Bekanntmachung.
Bei Revisionen von Hausentwässerungs-An-

lagen wurde mehrfach wahrgenommen, daß die
Wafferverschlüsse unter den Küchenspülsteinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen, bte so¬
genannten Blcisyplions, ungenügend gereinigt
werden. Das Aufsteigen schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Lust aus den in den
Syphons sich ansamnielnde», in Fäulniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb unter Hinweis auf die Be¬
stimmungen des 8 5 der Polizei-Verordnung vom
1. August 1889, wiederholt aus die Wichtigkeit und
Notwendigkeit einer sorgfältigen und regelmäßigen
Reinhaltung der Wafferverschlüsseunter den Spül¬
steinen, Badewannen und Ausgüssen besonders
aufmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich ein-
bis zweimal vorgcnommen und dabei folgender¬
maßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser eingegossen hat. um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man direkt unter den Syphon
einen leeren Eimer, öffnet durch Aufdrehen mit
einer gewöhnlichen Zange oder einem anderen ge¬
eigneten Werkzeug die am tiefsten Ende des Wasser¬
verschlusses cingebrachtc Schraube und reinigt durch
die entstandene untere Oeffnung, am besten mittelst
einer geeigneten biegsamen Bürste mit Drahtstiel
durch mehrmaliges Auswischcn die gekrümmten
Robre. Der Kopf der Schraube ist ebenfalls von
Sckmutzbestandteiien zu befreien. Hierauf gießt man
nach Schließung der Schraubenöffnung eine ge¬
nügende Menge Wasser, am besten heißes Wasser,
in die Ablauföffnung des Spülsteines oder Ablauf¬
beckens, damit die etwa noch zurückgebliebenen
Schmutztcile aus dem Wasservcrschlnffe entfernt
werden.

Den Inhalt der vor der Reinigung unter den
Wasservcrichlnß ausgestellten Eimer schütte man in
das Klosct aus. *

Wiesbaden, den3. Mai 1904.
St dtbauamt »Abt . f. KanalisationSwescn.

St.
Kg.

St.

1 Kg.
1 St.
1 Kg.
1 St.
1 Kg.
1 St.
1 .
1 Kg.
1 „
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

St.

Kg.
St.

Kg.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1Ltr.

1 Kg.
1 .
1 „
1 .

Die Akziserückvergütungsbeträge au« vorigem
Monat sind zur Zahlung änaewiesen und können
gegen Empfangsbestätigung im Lause dieses Monats
in der AbfertiguugSstelle, Nettgasse6a, Part., Ein-
uehmerci, während der Zeit von8 Vormittags bis
1 Nachm, und 3—6 Nachm, in Empfang genommenwerden.

Die bis zum 31. d. M. Abends nicht erhobenen
Akzise-Rückvergütungen werde» den Empfangsbe¬
rechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisuna
übersandt werden. *

Wiesbaden , den 11. Mai 1904.
Stadt. Akziseamt.

Niedr. Höchst. Niedr. Höchst.
Preis. Preis. Preis. Preis.

A A Jt A
1 Kg.

A A A A
30 35 Barsche(lebend) . . . — — —

— — — — Bachforelle(lebend) . . 1 . 10 — 10 —
— — — — Backfische(lebend) . . . 1 . — 50 — 60
— _ — — Hummer(lebend) . . . 1 . 6 50 7 60
_ 30 — 35 Krebse(lebend) . . . . 1 . 4 50 5 —
— 45 _ 50 Schellfisch .

Bralschellfisch. . . .
1 . — 60 1 20

— 60 _ 70 1 . — 50 60_ _ _ Kabeljau . 1 . 1 — 1 20— — _ Kabeljau(Stockfisch gew.) 1 . — 50 70_ 30 — 35 Salm. 1 » 4 — 10 —
— 6 _ 8 Seehecht. 1 . — — —
— — Zander. 1 . 1 60 2 80

8 10 Lachsforellen. 1 . 3 80 4 40
50 60 Seeweißlinge(Merlans) 1 . 80 1 —

Blanfclchen. 1 m __ _
Heilbutt. 1 . 2 2 40

40 45 Steinbntt. i . 2 3 20
50 60 Schollen . 1 „ i 20 1 40
30 35 Seezunge. 1 - 3 5
80 1 20 Rothzunge(LimandcS) . 1 . 1 20 1 60
40 50 Grüner Hering. . . . 1 „

— — Hering(gesalzen) . . . 1 St. — 8 — 10
— — — . 8. Geflügel und Wild.

(Ladenpreise.)
50 80 GanS. 1 St. 7 70 8 50

Truthahn. 1 . — — —

— — —
—

Truthuhn.
Ente.
Hahn.
Huhn.
Masthuhn.

1 "
i;

\:

3
1
2
5

80
50
50

4
1
2

25
80
50

Perlhuhn. — — —
6 10 Kapaunen. - — — —

1
7

80 2
8

40

Taube.
Feldhuhn, alt . . . .
Feldhuhn, jung. . . .

i.
:

— 65
—

75

Haselhühner. 1 — — — —
10 10 Birkhühner. 1 „ — — — —

Schneehühner. . . . 1 . — — — —
Fasanen. i . 5 5
Wildenten. . l „ — — — —
Schnepfen . i . — — — —
KrammctSvögel. . . . i „ — — — —
Hafen. i .. — — _ —
Reh-Rücken. 1 Kg. 10 — 14 —

60 60 Reh-Keule. 1 .. 6 50 9 —
Reh-Vorderblatt . . . 1 . 1 60 2 —
Hirsch-Rücken . . . . 1 .. _ _ —
Hirsch-Keule. 1 . _ _ —
Hirsch-Vorderblatt. . . 1 . _ _ _

2 1 Wildschwein. 1 . — — _ —
Wildragout. 1 „ — 70 — 70

6. Fleisch.
3 _ 3 20 (Ladenpreise.)— — — — Ochsenfleisch von der Keule 1 Kg. 1 44 1 52
2 60 2 60 Ochseufleisch, BauchfleischI ., 1 32 1 40
3 20 3 40 Kuh- oder Rindfleisch . 1 . 1 36 1 44

tung. Verdingung.

Schweinefleisch. . . . 1 Kg.
Kalbfleisch. 1 „
Hammelfleisch. . . . 1 „
Schafflcisch. 1 „
Dörrfleisch. 1 „
Solperfleisch. 1 „
Schinken. 1 ,,
Speck, geräuchert. . . 1 „
Schweineschmalz. . . 1 „
Nierenfelt. 1 ,
Schwartenmag«», frisch. 1 „
Schwartenmagen,geräuchert1 „
Bratwurst. 1 »E leischwurst. . .... 1.eber-u. Blutwurst, frisch 1 „
Leber-u.Blutwurst, gcräuch. l „

7. Getreide, Mehl und
Brod re.

a) Großhandelspreise.
Weizen . 100 Kg.
Roggen . 10° «
Gerste. 160 ,
Erbsen zum Kochen. . 100 „
Speisebohnen. . . . 100 „
Linsen. 100 „
Weizenmehl: No. 0 . . 100 „No. I . . 100 „

No. II . . 100 „
Roggcnmehl: No. 0 . . 100 „No. I . . 100 „

b) Ladenpreise:
Erbsen zur» Kochen. . 1 Kg.
Speisebohnen. . . . 1 ,,
Linsen. 1 »
Weizenmehl zur Speise-

bereitung . 1 .
Roggenmehl zur Spcisc-

bereitung . 1 .
Gerstengraupe. . . . 1 »
Gerstengrütze. . . . 1 »
Buchweizengrütze. . . 1 „
Hafergrütze. 1 ,,
Haferflocken. 1 »
Java-Reis, mittl. . . . 1 »eava-Kaffee,mittl.,roh1„ava-Kaffee, mittl., gelb.

gebr. 1 .
Speisesalz. 1 »
Schwarzbrot,: Langbrod 0.5 „

„ 1 Laib
Rundbrod 0,5 Kg.

1 Laib
Weißbrod: 1 Wasserweck. . .

1 Milchbrod . . .
Städtisches Aecise-

Niedr.
Prei«. «St
Jb A A A
1 40 i 60
1 60 i 90
1 20 i 70
1 20 l 40
1 60 i 80
1 60 i 80
1 84 2 —
1 80 1 84
1 40 1 60

_ 80 1
1 60 2 --
1 80 2 —
1 60 1 80
1 40 1 60

— 96 — 96
1 80 2 —

16 75 18 50
13 25 14 50
13 25 15 50
22 — 28 —
22 — 28
22 — 30 —
29 — 32 _-
27 — 28 —
25 — 26 —
23 — 24 --
21 21 —

36 48
— 36 — 48
— 44 — 56

— 34 — 42

26 28
— 48 — 64
— 40 — 60
— 60 — 70
— 60 — 68
— 60 — 64
— 40 — 60

2 40 3 —

3 40 3 60
— 22 — 24
— 13 — 15
— 43 — 52
— 13 — 13
_ 45 — 45
_ 3 — 3
— 3 — 3
tmt*

Verdingung.
Die Lieferung von 500 «di» Fein¬

schotter aus Horusteinporphyr. Korngröße
30—40 mm, für die Äanverwaltnng der Stadt
Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen Ans-
schrcibnng verdungen werden.

Angebolsformulare und Verdingungsunterlagen
können wäbrend der Vormitlagsdienststundenim
Rathause, Zimmer No. 53, eiugelehen, auch von
dort gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Ein¬
sendung von 70 Pf. (nicht i» Briefmarken) und
zwar bis zum letzten Tage vor dem Termin bezogenwerden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Porphyr"
versehene Angebote sind spätestens bi«

Donnerstag , den 2». Mai 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzurcichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebcnen und an«-

gefüllten Vcrdingnngsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 13. Mai 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Straßenbau.

Verdingung.
Die Ausführung der Erd-, Maurer¬

und ASplialtierer-Arbeiten zur Errichtung
einer Stützmauer hinter der Urnenhalle
auf dem neuen Friedhof an der Piatlerstraße
z» Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werde».

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen können
während der Vormittogsdienststundenim Städt.
Verwaltungsgebäude,Friedrichstr.15,ZimmcrNo.9.
eingesehcn, die AngebotSformnlare ausschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Barzahlung oder
bestellgeldfreie Einsendung von 50 Pf. und zwar
bis zum 28. Mai cr. bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„H. A. 33
Los ö. V." versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 80. Mai 1004,
vormittags 10 Uhr,

hierher cinznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
'Nur  die mit dem vorgcschriebenm und ans-

gefüllten Pcrdinflungrformular eingcreichten An¬
gebote werde» berücknchtigt.

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden, den 19. Mai 1904.

Stadtvanamt . Abteilung für Hochbau.

Die Verstellung der Schreinerarbeiten
für den Aeuban des Leichenhauses auf dem
Gelände des städtischen Krankenhauses zu
Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Verdingungsünterlagen und Zeichnungen können
während der VormittagSdienststunde» im Städt.
Verwaltungsgebände,Friedrichstr.15,Zimmer No.9.
eingesehcn, die ÄngebotSformularc ausschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Barzahlung oder
bestellgeldfreie Einsendung von 50 Pf. und zwar
bis zum 28. Mai cr. bezogen werden.

Verschlossene»nd mit der Aufschrift„H. A. 34
Los ö. V." versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag , den 81. Mai 1804,
vormittags 18 Uhr,

hierher einzurcichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbene» und aus-

gefüllten Verdingungssormular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

ZnschlagSfrist: 30 Tage.
Wiesbaden, den 19. Mai 1904.

Stadtvauamt , Abteilung für Hochbau.

Verdingung.
Die Ausführung der Terrazzo-Beton'

und AöpllaltfußbSdcn im Leichenhaus der
städtischen KranlenhaiiSanlage soll im Wege der
öffentlichen Aurschrcibniig verdungen werden.

Verdinguiiasnnterlagenu. Zeichnungen können
während der Vorniitlag-dienststunden im Städt.
Verwaltungsgebäude, Friedrichstraße 15, Zimmer
No. 9, eingcsehen, die AngebotSformnlare, aus¬
schließlich Zeichnungen, auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 25 Pf.
und zwar bi« zum 30. Mai d. I . bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„H. A. 35"
versehene Angebote sind spätestens bi«

Dienstag , den 31. Mai 1804,
vormittags 11 Uhr,

hierher einziireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aur-

gcfülltcn VerdiiignnoSsormnlar cingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zufchlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden, den 19. Mai 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Hochbau.

Städt . öffentl . Güter -Niederlage.
In die städt. öffentliche Güter-Niederlage uiiler

dem Accise-AnilS-Gebäudc.Neugasse 6a hier,werden
jederzeit unverdorbene Maaren zur Lagerung aus¬
genommen.

TaS Lagergeld beträgt zehn Pf. für je 50 Kg
und Monat. Die näheren Bedingungen sind in
unserer Buchhaltcrci, Eingang Ncugaffe6», zu
erfahren. *

Städtisches Accisc-Amt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Sommermonate(April bis einschließlich September)
um 9 Uhr Vormittag«. *

Wiesbaden, den 12. März 1904.
Städt . Akzifc-Nmt.

Bekanntmachung.
Die auf dem allen Friedhöfe befindliche Kapelle

(Trauerballe) wird zur Abhaltung von Trouer-
fcierlichkeilen unentgeltlich zur Verfügung gestellt
und zu diesem Zweck im Winter aus städtische
Kosten nach Bedarf geheizt: die gärtnerische und
sonstige Ausschmückung der Kapelle wird fladtsettig
nicht besorgt, sondern bleibt alleinige Sache der
Antragsteller. Die Bcnntzung der Kapelle zu
Trauerfeierlichkeilcn ist rechtzeitig bei dem zuständigen
Friedhofsaufscher anzumelden.welcher alsdanndafür
sorgt, daß diese zur bestimmten Zeit für den
Trauerakt frei ist. *

Wiesbaden, den9. April 190t.
_ Die FriedhofS-Dcvntation.

Feuerwehr zu Clarental.
Die Mannschasten der Feuerwehr

zu Clarental werden auf Sonntag»
den 28. Mai l. I . , vormittags
7'/-Uhr, zu einer Übung in Uniform
an die Remise geladen. , ,

Mit Bezug auf § 29 der Polizet»
Verordnung wird pünktliche» Er¬
scheinen erwartet.

Z 27 der Polizei-Verordnung
schreibt vor:

„In Clarciitnl wird eine besondere Feuerwehr-
Abteilung gebildet.

Zum Eintritt in die Feuerwehr ist jeder männ¬
liche Einwohner, vom vollendeten 18. bi» zum
vollendeten 50. Lebensjahre verpflichtet. Befreit sind
nur die körperlich Untauglichen."

Wiesbaden den 21. Mai 1904,
Die Branddircktion.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - DampfschilTahrt.

Kölnische und DUsseldorler Gesellschaft.
•Abfahrten von Biebrich morgens 6.25 bis

Cobleilz , 8.05, 9.25 (Schnelllahrc ,,Borussia “ und
„Kaiserin Auguste Victoria “), 9.50 (Schnellfahrt
„Barbarossa “ und „Elsa“), 10.35, 11.20 (Sclinell-
fahrt „Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser
und König“), 12.50 bis Cöln, mittags 3.20 (nur
an Sonn- und Foiertagon ) bis Assinannshausen,
4.20 bis Andernach , abends 6.20 u. 6.35 (Güter¬
schiff) bis Bingen , mittags 2.25 bis Mannheim.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 71/» Uhr . F329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364.

Biebrich -Mainzer Dampfschiffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbahn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schlots) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstralse - flaupt-
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle ) : 9 10
11 12 1 2 3 4 6 6 7 8 9*

An und ab Station Ivaiserstrafse-IIaupt-
bahnhot 5 Minuten spater.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften . Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg . per 100 Ko.

®m* m» • wtag 4-t L. Schellenberg 'lchcn Hof-Buchdruckernin Wietbadcn.
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